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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

DIRITTO DI FAMIGLIA

Siehe S. 145, 167 -- Voir p. 145, 167 -- Vedi pagg. 145, 167

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

DIRITTO SUCCESSORIO

23. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. 
gegen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Y.

(Beschwerde in Zivilsachen) 
5A_600/2013 vom 21. März 2014

Art. 490 Abs. 3; Art. 544 Abs. 1bis und Art. 545 Abs. 1 ZGB. Anfechtung der 
Nacherbeneinsetzung durch den Vorerben; Wahrung der Interessen des  
Nacherben.

Im konkreten Fall genügt zur Interessenwahrung die Errichtung einer Bei-
standschaft in analoger Anwendung von Art. 544 Abs. 1bis ZGB (E. 3).

Art. 490 al. 3; art. 544 al. 1bis et art. 545 al. 1 CC. Contestation de la substi-
tution fideicommissaire par le grevé; sauvegarde des intérêts de l'appelé. 

Dans le cas concret, l'instauration d'une curatelle en application, par analo-
gie, de l'art. 544 al. 1bis  CC suffit à sauvegarder les intérêts de l'appelé 
(consid. 3).

Art. 490 cpv. 3; art. 544 cpv. 1bis e art. 545 cpv. 1 CC. Contestazione della  
sostituzione fedecommissaria da parte dell'erede istituito; tutela degli 
interessi dell'erede sostituito.

Nel caso concreto, per tutelare gli interessi dell'erede sostituito è sufficiente 
l'istituzione di una curatela in applicazione analogica dell'art. 544 cpv. 1bis 

CC (consid. 3).
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A.
A.a Am 25. September 1990 verfasste A. (geb.1909) ein Testament, 
mit dem sie ihrem einzigen gesetzlichen Erben B. ihr Grundstück 
Nr. x, Grundbuch C. als Vorerbschaft übertrug mit der Pflicht, es bei 
seinem Ableben seinen zukünftigen Nachkommen, bei deren Fehlen 
seiner künftigen Frau auszuhändigen. Des weiteren setzte sie X. als 
Willensvollstrecker ein.

A.b A. verstarb am 28. Januar 1997. B. erwirkte in der Folge die Ein-
tragung als Eigentümer des Grundstücks Nr. x, Grundbuch C. ohne 
Vormerkung der testamentarisch verfügten Auslieferungspflicht an 
die Nacherben. Am 21. November 2012 reichte B. beim Friedens-
richteramt der Stadt Y. gegen seine potentiellen Nacherben im Nach-
lass der A. ein Schlichtungsgesuch betreffend negative Feststel-
lungsklage ein. Er beantragte damit, es sei festzustellen, dass er im 
Nachlass von A. als Alleinerbe nicht mit einer Nacherbschaft belas-
tet sei.

B. X. beantragte in seiner Eigenschaft als Willensvollstrecker bei der 
damaligen Vormundschaftsbehörde der Stadt Y. die Errichtung einer 
Beistandschaft zur Sicherung der Anwartschaft der nicht vorhande-
nen Nacherben im Nachlass von A. Die angerufene Instanz wies das 
Begehren ab. Der gegen diesen Entscheid erhobenen Beschwerde 
von X. gab das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons 
Luzern nicht statt. Die von X. dagegen beim Kantonsgericht Luzern 
erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde blieb erfolglos.

C. X. hat den Entscheid des Kantonsgerichts beim Bundesgericht 
mit Beschwerde in Zivilsachen angefochten. Er beantragt, das ange-
fochtene Urteil aufzuheben, für die potentiellen Nacherben des B. im 
Nachlass der A. eine Beistandschaft zu errichten und durch die zu-
ständige Erwachsenenschutzbehörde einen Beistand ernennen zu las-
sen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

(Zusammenfassung)

Aus den Erwägungen:

3. Nach der geltenden Rechtsordnung kann die Erbschaft oder eine 
Erbschaftssache auf dem Wege der Nacherbeneinsetzung oder des 
Nachvermächtnisses einer Person zugewendet werden, die zur Zeit 
des Erbfalls nicht lebt bzw. nicht gezeugt worden ist (Art. 545 Abs. 1 
ZGB).

3.1 Mit Bezug auf die Frage der Bestellung eines Beistands hat das 
Bundesgericht in BGE 73 II 85/86 unter dem Recht von 1912 in
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einem obiter dictum zur Interessenwahrung von Destinatären einer 
Stiftung die Bestellung einer Beistandschaft für zukünftige Genera-
tionen erwogen; dabei hat es allerdings nicht präzisiert, welche Be-
stimmung als gesetzliche Grundlage für eine solche Beistandschaft 
dienen könnte. Unter dem Recht von 1912 hat sich die Lehre zur hier 
strittigen Frage verschiedentlich geäussert: Für HANS MICHAEL RIEMER 
(Beistandschaften für mögliche Personen, insbesondere für mögliche 
Erben, in: Familie und Recht, Festgabe [...] Bernhard Schnyder, 1995, 
S. 563) kam die Bestellung eines Beistands - wohl unter Berufung 
auf die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung – nötigenfalls 
auch für den noch nicht gezeugten Nacherben (nondum conceptus) 
infrage. Der gleichen Auffassung war PAUL EITEL (Die Funktionen 
der [nach Erbrecht oder Vormundschaftsrecht] "zuständigen Behör-
den" bei der Nacherbeneinsetzung, AJP 2000 S. 630/634 ff.), wobei 
dieser Autor zur umfassenden Wahrung der Interessen der nondum 
concepti die Beistandschaft gemäss Art. 393 Ziff. 3 ZGB in der Fas-
sung von 1912 (Vermögensverwaltungsbeistandsschaft infolge Un-
gewissheit der Erbfolge; nachfolgend aArt. 393 Ziff. 3 ZGB) meinte. 
Demgegenüber war ein anderer Teil der Lehre der Ansicht, eine Ver-
mögensverwaltungsbeistandschaft nach aArt. 393 Ziff. 3 ZGB sei in 
jedem Fall nur für namentlich bekannte Erben möglich; bei mut-
masslichem Vorhandensein namentlich unbekannter Erben sei dage-
gen die Erbschaftsverwaltung anzuordnen (SCHNYDER/MURER, Berner 
Kommentar, 3. Aufl. 1984, N. 11 zu Art. 393 ZGB; ERNST LANGEN-
EGGER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 4. Aufl. 2010, 
N. 3 zu Art. 393 ZGB).

3.2 Mit Bezug auf das neue Recht hält RUDOLF BAK (Herabsetzungs- 
und Ungültigkeitsklage gegen noch nicht gezeugte Nacherben [non-
dum concepti], AJP 2013 S. 446) dafür, die Einsetzung des nondum 
conceptus als Nacherben gestützt auf Art. 545 Abs. 1 ZGB könne mit 
dem bundesrechtlich eingeräumten Pflichtteils- und Ungültigkeits-
schutz (Art. 519/531 ZGB) des Vorerben kollidieren. Sowohl die 
Herabsetzungs- als auch die Ungültigkeitsklage sei innerhalb einer 
einjährigen Verwirkungsfrist zu erheben. In einem allfälligen Testa-
mentsanfechtungsverfahren gelte es daher, dem nondum conceptus 
die Parteifähigkeit zuzuerkennen. Zur Gewährleistung der Prozess-
fähigkeit sei ferner die Zulässigkeit bzw. Notwendigkeit eines Ver-
tretungsbeistandes gemäss Art. 394 ZGB (in der Fassung gemäss 
Ziff. I 1 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2008, in Kraft seit 
1. Januar 2013, AS 2011 725, BBl 2006 7001; nachfolgend: gel-
tende Fassung) zu befürworten.
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3.3 Im Gegensatz zum alten Vormundschaftsrecht beschränkt sich 
das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Erwachsenenschutzrecht bei 
den behördlichen Massnahmen auf Beistandschaften für volljährige 
natürliche und somit rechtsfähige Personen (Art. 390 Abs. 1 1. Satz 
ZGB).  Beistandschaften für  juristische Personen und Sammelver-
mögen sind im neuen Recht nicht mehr zu finden (MEIER/LUKIC, In-
troduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, S. 17 
Rz. 33; HELMUT HENKEL, in: Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 
2012, N. 1 zu Art. 390 ZGB; DANIEL ROSCH, in: Das neue Erwachse-
nenschutzrecht, 2011, N. 1 zu Art. 390 ZGB). Eine aArt. 393 Ziff. 3 
ZGB (Vermögensverwaltungsbeistandschaft infolge Ungewissheit 
der Erbfolge) entsprechende Norm ist nicht Gesetz geworden. Hin-
gegen wurde mit der Revision die neue Bestimmung des Art. 544 
Abs. 1bis ZGB geschaffen, die den Art. 544 ZGB ergänzt. Danach er-
nennt die Kindesschutzbehörde dem Kind vor der Geburt (nasciturus) 
einen Beistand, falls es seine Interessen erfordern. Damit soll d ie 
Kindesschutzbehörde künftig namentlich einer allfälligen Interessen-
kollision zwischen Mutter und ungeborenem Kind Rechnung tragen 
können. Nach Auffassung des Bundesrates wurde folglich die Rege-
lung von aArt. 393 Ziff. 3 ZGB überflüssig (Botschaft des Bundes-
rates vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], 
BBl 2006 7106 zu Art. 544 Abs. 1bis neu). Damit wurde indes über-
sehen, dass die genannte Bestimmung zwei Sachverhalte, nämlich 
die Verwaltung des Vermögens bei Ungewissheit der Erbfolge einer-
seits und die Wahrung der Interessen des Kindes vor der Geburt an-
derseits regelte. Da nach dem geltenden Recht (Art. 545 Abs. 1 ZGB) 
eine Erbschaftssache auf dem Wege der Nacherbeneinsetzung oder 
des Nachvermächtnisses einer zurzeit des Erbgangs noch nicht ge-
zeugten Person zugewendet werden kann, gilt es, die Wahrung ihrer 
Interessen auch unter dem geltenden Recht sicherzustellen.

3.4 Gemäss Art. 554 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB ist die Erbschaftsverwal-
tung anzuordnen, wenn das Vorhandensein von Erben ungewiss ist. 
Art. 554 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB sieht die Erbschaftsverwaltung für den 
Fall vor, dass nicht alle Erben bekannt sind. Nach Art. 490 Abs. 2 
ZGB erfolgt die Auslieferung der Erbschaft an den Vorerben nur 
gegen Sicherstellung, sofern ihn der Erblasser nicht ausdrücklich 
von dieser Pflicht befreit hat. Bei Grundstücken kann die Sicher-
stellung durch Vormerkung der Auslieferungspflicht im Grundbuch 
geleistet werden. Vermag der Vorerbe eine Sicherstellung nicht zu 
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leisten oder gefährdet er die Anwartschaft des Nacherben, ist die 
Erbschaftsverwaltung anzuordnen (Art. 490 Abs. 3 ZGB).

3.5 Da es im konkreten Fall einzig darum geht, sich gegen die Klage 
des Vorerben zur Wehr zu setzen, rechtfertigt es sich nicht, eine Erb-
schaftsverwaltung gestützt auf Art. 490 Abs. 3 bzw. Art. 554 Abs. 1 
Ziff. 2  oder 3 ZGB  anzuordnen bzw.  den Willensvollstrecker mit 
dieser Aufgabe zu betrauen. Die Wahrnehmung der Interessen des 
nondum conceptus im Prozess durch einen Beistand in analoger 
Anwendung von Art. 544 Abs. 1bis ZGB sowie die Vormerkung der 
Auslieferungspflicht des Vorerben im Grundbuch genügen im kon-
kreten Fall, um dem Bedürfnis nach Sicherstellung berechtigter Inte-
ressen gerecht zu werden.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

DIRITTI REALI

Siehe S. 180 -- Voir p. 180 -- Vedi pag. 180


